
A»»»M»«»«t»i»»i»i.tz»«« t 
SlechtmIKW: JSHrNch Kr. S. - , V-iWit 2.50, '/.sthrl. 1.40 

« « » I i , : Jährlich Fr. 6.-, '/.»tjtl 2.50. V'tShrl. 1.40 
— Poftamtlich b«stM 20 Rp. Zuschlag. — 

il«brig« Laad«: ffr. 6.— lihrlich, nebst Portozuschlag. Oberrheinische 
I»ft»at»a,edSH»»»: 

Di« «InIpaUIg« Zelle oder denn Raum 10 & od. 10 «p. 
Bei Mederholungen und gröszem Sustrigm Rabatt. 

gekUauttt dro Zeil« 20 S>. «der 20 Rv. 

Wachrichleu 
Anzeiger für Liechtenjlew und Hlmgevung. 

Erscheint jeden Samstag 

Abouaewtatö nehmen entgegen: Bachdrockerei A.»G. in Melö. die AeitaugSausträzer und die Poststelle«. 
yütiatt :u$x\tr> die ;^u,. . i{j3misfeägcit und die Buchdrackerei entgegen und müssen s p ä t e s t e n s Tttitag Vormittag bei der Buchdruckerei eingehen. — <Lmseud»ageu stnd frühzeitig an d>r 

RedaNion zu senden. — Schrift l ichen Anf ragen sind Fraukomarkeu betzulegen. - AuovymeS wird nicht berückstchttgt. 

Vaduz-MelS, 29. Zml 1918 Dr»ck und Erp«ckitioa: Saryanftrland. RuMtaAnti A. tß. iu flltU. 
Vertag- „9benhrinijAt Ha&n&Un" Ü,-C. in M«l». (Telefon 55). I Füvster Jahrgang - Rr. f&7 

x**nnu**K**M*n*K 
Zum 

Semester-Wechsel 
laden wir zum Abonnement 
-------- höflichst ein ---------

Der Berlag. 

* * f t f t * * * * K * * K * K X X 
Ermordung des Gxzaren Nikolaus. 

K i e w . 26. Juni. (Ukrainisches Tel.-Bur.) 
Tie Ziachricht von der Erinorduna des Exzaren 
durch bolschewistische Truppen auf dein SRücfpge 
»ach Jekaterinenburg bestätigt sich. 

Ein ittinseliger Bürger, ein Stantsgefan-
gencr, dessen tägliche Erholung es war. Holz zu 
spalten, ist jin fernen Ruftland ermordet worden. 
Tiefer Staatsbürger und Häftling ist der c(yma= 
liflc Herrscher des-seiner Ausbehiiuna nach grösj-
ren Reiches der Welt. .der. aewesenc Kar Nilo-
lnus II. Die Erinorduiici eines beliebigen Äür-
gcrs ist heute ein alltägliches Ereignis in Run-
land, das uns nicht mehr tiefer m berühren ver
mag. Der Tode eines herrschenden Karen, ivic es 
Nikolaus II. vor dem Ausbruck der Itevolution 
ivar, wäre uns wie die Erlösuna seines Landes 
von einem ließet erschienen. Aber die Ermordung 
des Gestürzten, der alle von Menschen zu vcrge-
bcnde Erhöhung und Erniedrigung durchlebte 
auf dessen Wort sich gestern ein ganzes Riesen-
reich auf die Knie warf und der heute von ei-
iicr Bande schublos wie ein Tiger niedergeknallt 
wird, hat etwas Ergreifendes. Es und Harle 
und abstoßende Züge, die sich im Lebensbild des 
Zaren Nikolaus II. zeichnen. I n unzugänglicher 
und eisiger Höhe tronte er über ieincn Völkern; 
eiskalt wie die erstarrten Wüsten des Nordens 
lies; er seine Hand auf ihnen laste». Keine wariue 
Blutwelle ]iy.;n ]c durch seine Adern zu rollen, 
kein Hauch mitfühlender Herzenswärme die Ver
schlossenheit und Starrheit seines Karentuins zu 
berühren. Tie Fähigkeit war ihm versagt, das 
drohende Unglück zu beschwören, aus dem nur 
cin lebendiges Mitgefühl den Auswe« hätte zei-
flen können und dessen Opfer er und sein Volk 
«eworden sind. Aber tief gebeugt unter seiner 
übermenschlichen Last von Erniedrigung und 
Bitterkeit können wir dem Mensch<en Nikolaus 
die Teilnahme nicht versagen, die wir.für den 
Zaren in den Weihrauchwolken seiner Majestät 
nicht aufzubringen vermögen. 

Heute ein blosser Schatten, bleibt der Kar 
doch durch sein ehemaliges Herrschertum mit den 
Geschicken seines Reiches innig verflochten. Wie 
in keinem andern Staat, haben sich in Nus-jland 
zwei schroff entgegengesetzte S»steme eng berührt 
und beide haben ihre Unfähigkeit zur Leitung 
mch Beglückung der Völker erwiesen: bas soziali
stische Bolschewikitum und der Absolutismus. 
Als Erbe von seinen Vorgängern hat Kar Niko-
laus II. den Absolutismus übernommen und 
weitergeführt: wie ein Haus, das nur noch von 
künstlichen Stützen gehalten wird, brach der Ab-
iolutismus zusammen durch seinen Dehler, das; 
er. statt mit dem Volk, ohne und gegen das Volk 
regieren will. Wie ein Blitz fuhr die Revolution 
>n das russische Reich. Durch den Absolutismus 
Mte das Karenitum die Revolution niederzu-
halten gesucht; nun ging diese als Gegenwirkung 
und gewissermaßen als die reife Frucht aus dem 
Absolutismus hervor. M i t dem Anspruch, Ret- j 
jung und Abhilfe gegen den Absolutismus zu 
schaffen, trat sie auf den Schauplatz, stellt aber 
selber mit ihren Greueln die Härten, denen sie 
abzuhelfen vorgab, weit in den Schatten. So we-'. 
uifl wie in der Ueberspannung der Kucht liegt! 
ms Heil der Völker in der revolutionären Zucht-j 
wsigkeit. 

Das russische Volk ist aus einem Stninm von 
heiterm. friedlichen und gastfreundlichen Cha-
rakter hervorgegangen. Seinen Wohnsitz hatte 
es zwischen Düna, Tnjepr und Wolaa aufgeschla-
gen. Die Rurik waren seine ersten Fürsten. Durch 
Heirat mit der griechischen Kaisertochter Anna 
traten sie in Verbind»»« mit Konstantinopel und 
bereiteten dem Eindringen des griechischen Chri-
stcntums den Boden. Durch Streitigkeiten der 
Teilfürsten unter sich und durch die Bedrückung 
der Tataren litt das russische Volk schwer. An 
Einfluß, Macht und Ansehen trat immer mehr 
Moskau hervor. Im Jahre 1613 trat ein Ro
manow, dessen Haus auch der Exzar Nikolaus 
angehörte, statt der ausgestorbenrn Rririk die 
Herrschaft an. Peter der Groke öffnete der west-
europäischen Kultur die Tore. Der Urheber des 
späteren Absolutismus ist Nikolaus I. (1325 
bis 1855), ein eiserner Herrscher, der das Reich 
'Mitet seine Rute zwang, die schreckliche sibirische 
Verbannung einfichrte und cin Nen von Geheim-
Polizisten durch fc,is Land verbreitete. Unter 
ihm nahmen der Widerstand geaen die Staats-
ordrnrng, die Gründung geheimer, gcmcinge-
fährlichcr Gesellschaften und die revolutionäre 
Stimmung ihren Anfang. Stlcxander II. schlug 
den Weg der Milde ein, hob den Handel und 
beseitigte die Leibeigenschaft. 

I Aber die Gcheimbünde hatten bereits in ei-
l ner Weise um sich gegriffen, dem sie den Karen, 
• zu schärfen Gegenmaßnahmen zwangen. Die Ge-
, genmaßnahmen ihrerseits hatten nur wieder d.'» 
Ersolg, die revolutionäre Stimmung noch mehr 
zu reizen. 1879 wurde.der Kar von den Nihi-
listen zum Tode verurteilt und am 1.?. Marz 

, 1881, da er eben im Begriffe war. eine Volks
vertretung zu schaffen, ermordet. 

Alexander III. nahm wieder die eiserne Rute 
des Absolutisnms in die Hand. Die Nevoluliv-
näre boten ihm die Stirn, erhoben sich zu einer 
furchtbaren Macht. Attentat folate auf Attentat 
und der Zar selber rettete sich nur durch eine 
starke militärische Bedeckung vor ihren bluttrie-
senden Würghänden. 

So hatte Kar Nikolaus II. bei seinem Regie-
rungsantritt das Unglück, ein Erbe zu übcrneh-
meni, das drohender Gefahr und Unheils üb.'r-
voll war. Er ivar nicht der Mann, das Schicksal 
zum Guten zu wenden. Die inneren Unruhen 
häuften sich und der Kar war unüberlegt genug, 
den Wunsch nach einer Vertretuna des Volkes 
als sinnlose Träumerei zu bezeichnen. Die härte-
sten Verfügungen auf der einen und die Ernior-
düng hoher Beamter auf der andern Seite folg-
ten sich. Endlich brach die offen« Revolution aus 
und nun endlich, am 3. März 1905, entschloß 
sich die Regierung zur Nachgiebigkeit. Schlief;-
lich wurde aber das Volk durch verschiedene Be
stimmungen um die Rechte der ihm endlich ge-
währten Vertretung betrogen. Die Duma, zum 
großen Teil aus regierungsfeindlichen Parteien 
zusammengesetzt, wiegelte deshalb das Landvolk 
auf und wurde vom Karen aufgelöst. Durch srei-
heitliche Versprechen stellte die Regierung die 
Ruhe wieder her. Die zweite Duma wurde eben-
falls wegen Negierungsfeindlichkeit wieder auf-
gelöst und die dritte auf Grund eines Wahlrech-
tes zuslunmengesetzt, das der Regierung eine ge
fügige Mehrheit sicherte. 

Und nun wurde eine freiheitliche Maßnahme 
nach der andern wieder zurückgenommen. Der 
russisch-sapanische Krieg bewies die innere 
Schwäche des Reiches, die Fäulnis im Beamten-
tum und in der Verwaltung. Von Suchomlinow 
wurde schließlich der Kar selbst hintergangen. 
die Kriegsmobilisation von ihm gegen den Wil-
len des Zaren durchgeführt — Verkommenheit 

, und Fäulnis bis an den Tron hinauf. 
Vor seinen! Zusammenbruch ging so durch 

Suchomlinow aus dem Absolutismus lein schwer-
stes und größtes Verbrechen hervor: er durch-
kreuzte den letzten Verständigungsversuch zwi-
schen Kaiser und Zar und machte den Weltkrieg 
unvermeidlich. Durch den Krieg suchte er sich 
vor der drohenden Revolution zu retten und li:f 
ihr nach furchtbaren Blutopfern nun erst recht in 
die Arme. Wie am Grabe des ärmsten der Men-

schen legen wir an der Leiche des Zaren den 
Wunsch nieder: Gott sei seiner armen Seele gnä-
digl Uird wir erinnern uns im Anblick des rus-
sischcn Trauerspiels zugleick unseres eigenen 
Glückes, daß wir uns trotz zeitweiligen Abirrens 
einer Leitung sür und durch das Volk ersreuten. 
in gleicher Weise von der Härte der russischen 
Knute, wie — wenn nicht auch unier gesunder 

jSinn noch dein revolutionären Gist erliegt — 
. von der Kuchtlosigkeit und den Greueln der Bol-
, schewiki entfernt. 

j Die Hriegsgcwinnsteuer. 
' Soeben ist die Verordnung bcir. die Einhc-
bung einer Kricgsgcivinnstcuer ausgegeben wor
den. Ohne uns in eine eingehende Erörterung 
uird Vcrgleichung eingehen zu lassen, seien hier 
einige Striche gegeben. 

Es läßt sich die Art unserer Kriegsgewi»»-
stcucr nur schwer charakterisieren. (Gemischte 
Einkommensteuer? Ertragssteuer?) Vielleicht 
ivüßten hier unsere genehmigten Finanzpoliliker 
Auskunft. Tie Kriegsgewimisteuer tritt »eben 
die bisherige» Steuer»: sie ist also eine neue 
Steuer. Tie Steuerverordnuiig siirdet Aiuven-
dunq auf im Jalue »1917 und in der ersten 
Halste des Jahres lflltf infolge der Kriegslage 
erzielten Mehrerlöse". Wa5 ist das? Bei der 
Beralung im Landlag hairc man vor allen, bi: 
Besteuerung der Gewinne c.ui- dem Schnaps und 
Most im Ange. Wohl lein Abgeordiiciei veunu-
tele, daß die Kriegsgeivinnsteuel eine» io weite» 
Umfairg annehme» würde, wie cS »»» nach dem 
Wortlaute der Verfügung der ftiill ist. Im 
Landtag haben sich einige Abgeordnete für Aus
dehnung der Steuer auf andere Gewinne als ans 
Branntwein eingesetzt. Wann liegt nun aber ein 
Mehrerlös vor? Ist ein Mehrerlös iteis ei» Ge
wi»» »»ö fallen daher diese beiden Begriffe zu
sammen? TnS muß man wohl annehmen? E in 
mal da»» nicht, wen» de» erzielte Gewi»» im 
Vergleich zur Zeit vor dem Kriege 1000 .Sir. 
nicht übersteigt (t? 4). Tas ist gewissermaßen 
ein geivinnsteuerfreies Minimum. 

Allein schon Hier zeigt es sich, daß die Be-
stimimingm der Verordnung eiwas ga» IHM 
ansgefallcn sind und daß die Praxis eine» »»-
gemessene», stmst de», Steuerweien nicht entspre. 
chenden Spielraum hat. Es soll nämlich nur der 
Gewiiin von 1917 und vom 1. Halbjahr J0 IS 
versteuert werde» (S? 1). Nach S 4 wird aber aus 
die Zeit vor dem Kriege Rücksicht genommen. Es 
ist nicht recht verständlich, warum denn nicht alle 
während des Krieges gemachte» außeiordeiitli-
chen Gewinne versteuert werden solle». Ticse 
zeitliche Abgrenzung ist einmal schwer. \v 
schwer, daß selbst das Ermessen der Behörde 

'• kein günstiges Auskuiistsmittel bietet. Allerdings 
sagt 8 3, daß auch Mehrerlöse aus 1916 heran-
gezogen werden! können. Und dann, warum sol
len die schönen Gewinne aus 1915 und 19Ii» 
unversteuert bleiben? 

Für die Kriegsgeivinnsteuer gelte» auschei-
neiid die sonstigen Steuerprivileaien nicht und 
sie können, angesichts ihrer verschiedenen Natur 
gegenüber den ander» Steuern wohl kaum gel-
ten. — 

Es sind »»» im einzelnen zu versteuern: 
Mehrerlöse aus Geldgeschäften (Gewinne bei 

Wertpapieren. Tividenden-Erhöhungen, ÄurS-
gewinne bei fremder Währung uslv.). Mehrerlöse 
aus Fabrikbetrieben. Handels- und Gewerbs-
Unternehmungen, aus Verkäufen und Pachterlö-
sen von Grundstücken und Häusern. Tie Verord-
nung zählt ein-o Menge Mehrerlösguellen auf, 
sodaß beinahe alle Quellen erfaßt zu sein schei-
nen. — 

Tie Steuer beträgt bei einem Mehrgewinn 
von über 1000 bis 2000 Kr. 2% 
von über 2000 bis 3000 K r . 3% 
von über 3000 bis 5000 K r . 5% 
von über.5000 bis 6000 K r . 7% 
von über 8000 bis 10000 K r . ' \Q% 
Wenn der Mehrgewinn Kr . 10.000 über-

steigt, wird die Steuer nach Anhörung der 
Steuerkommisiion von der fstl. Regierung im 

Einvernehmen mit der Landesnotstandskommis-
sio» bestimmt. Eine für eine Sleuervorschrist 
wirllich eigennitigc Vorschrift, bei bei der Be
steuerte nie recht weiß, wann ihm Recht gejche-
hen ist. 

V e r f a h r e n bei der Steuerbenicssung. Tie 
sog. E i nb eke n n l n i s s e (Sclbstschatzung 
der Gewinne) werden bei den kleineren Gewinn-
lein gemeiiideiveise durch einen Regiernngsb»-
Hinten und zwei Mitglieder der Landesnot-
standokomniissioi, aufgenommen. Bei dieser Aus-
»ahme haben die KriegSgOviiinsteuerpflichtigen 
zu erscheine», ebenso der Orlsvorsteher und ei» 
vom Geiiieinderate gewählter Vertrauensmann. 
Gewinner »bei 10.000 haben bis 15. Jul i bei 
der Regierung direkt ihre Angaben zu maclv». 
ES ist diese? Privilegium nicht recht verständlich. 
— Von den Steueipflichtigen kau» von der 
Kommission sogar ein Eid über die Richtigkeit 
abverlangt »'erden. 

Tics sind einige ivahlloie Bemerkungen zu 
unserer Kriegsgewiimsteiivr. Zum besser» Ver-
stäiidniS folgt der Wortlaut bei Verordnung. 
Berordiinva vom 17. Juni 1018 betr. die Eiuhcbnnn 

einer ÄriciiStiewinnsteuer. 
Auf Wnmb des von Seiner Turchlauchl geneh-

mifllcn Landlagsbcschlulscs vom 31. Tezemder 1917 
und der DcjiicTiicfKii '•ScKlilfific de? LandcSnvtslandS-
wmniisswn vcrvl-dii-'l die fürstliche iKcflicnmri ivic 
ti'Iflt: 

§ 1. 
Neben den bivlieiiftcii Stenern wuimi im Jahre 

Ulis ein: Mricfl-.-gcuunniteitcr zur Einhebung. Ter» 
ielben unterliegen die int Jahre 1917 und in der er
sten Hälsie des IabreS 191.S infolge der Kriegslage 
ehielten Mehrerlöse 

1. aus Geldgeschäften — soweit diefe die normale 
Verziniung übersteigen — IGewinne bei Wert» 
pai'ieren. Tivideiiden-C-rböhungen, ttnrsgewin-
»e bei Papiere» fremder Währung nsw.l: 

Z ans !>abriksbetrieben: 
:>. ans Handels- und GewerbSuiiiernehmunge»: 
I. aus Verläufen und Pachterlösen von Grund-

siiirfeii und Hänse?»: 
!i. ans Perkänfen land- und forstwirtschaftlicher 

Produkte und zwar: 
;i) von Nindoieli, jofcriie nicht schon eine AuS-
' fulirtavc entrichtet wurde oder der Perkauf 

an die liechiensieiniiclic Piehverwerlnuqs-
stelle erfolgte: 

!>> von Pieb anderer Ärt IPferdcn. Zcht^einen, 
Schafen, Liegen uiw.l: 

v\ von jveldfrnchten IGetreide. >>eu, Ztrvh, 
«treue, >!-artoffeln, »Iraut. Nübeu. Bohnen 
». s. w.>: 

>l| von Cbft. Mvstobst, Tlk'in und Pranutiuein; 
r| iwii Eiern. >>onig, Wachs n. sonstigen Pro-

dniieii! 
I> von boi;,; 

cl von Torf : 
(i. ans geivinubringenden Unteruehmungcn fousti» 

ger Ärt. 
S -'. 

>'iur Entrichtung dieser Steuer sind auch die Ge» 
uielnden verpflichtet, soiveit sie selbst als Unterneh
mer auftreten. 

' $ 3. 
Wen» die Mehrerlöse zum gröberen Teil schon 

i in das Hahr I91li sielen, kommt ausnahmsweise die-
ser Gewinn zur Besteuerung. 

§ i-
Pen den im § 1 bezeichneten, im Pergleich zur 

Zeit vor dem Kriege erzielten höheren Gewinnen 
bleiben Beträge unter Kr. 1(100 steuerfrei. 

§ 5. 
Tie Steuer beträgt: 

bei einein Mehrgewinn 
von über 1000 Nr. bis 2000 Kr. 27° 
von Über 2000 Mr. bis 3000 Kr. 3% 
von Über 3000 Kr. bis 6000 Kr. 5% 
von Über 5000 Kr. bis 8000 Kr. 7% 
von über 8000 Kr. bis 10000 Kr. 107» 

Wenn der Mehrgewinn Kr. 10,000 Übersteigt, 
wird die Steuer nach Anhörung der im § 7 erwähn
ten -Kommission von der sürstl. Regierung im Ein» 
vernehmen mit der Landesiiotstandskoiumission be-
stimmt. 

§ (i. 
Die Einbekenntnisse der Kr. 10,000 übersteigenden 

Kriegsgewinne sind vis spätestens IL. Juli d. J s . 
bei der sürstl. Regierung einzureichen. Die übrigen 
Einbekenntnisse werden gemeindeweise durch einen 
Beamten der sürstl. Regierung und zwei Mitglieder 
der Landesnolstandskommissioii ausgenommen. 

Dieser Aufnahme, zu welcher die Kriegsgewiun-
steuerpilichtigen jeder Gemeinde über diessällige 
Aufforderung zu erscheinen haben, ist der Ortsvor-
steber und ein weiterer, vom Gemeiuderate der be
treffenden Gemeinde gewählter Vertrauensmann 
beizuziehen. 


